
G
ol

db
ec

k 
/ A

llr
og

ge
n 

/ M
ün

ze
r /

 R
as

se
nh

of
er

 / 
Fe

ge
rt

Se
xu

el
le

r M
is

sb
ra

uc
h

Sexueller 
Missbrauch 

Lutz Goldbeck
Marc Allroggen
Annika Münzer
Miriam Rassenhofer
Jörg M. Fegert

Leitfaden
Kinder- und Jugend-
psychotherapie



Sexueller Missbrauch

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus L. Goldbeck, M. Allroggen, A. Münzer, M. Rassenhofer und J. M. Fegert: Sexueller Missbrauch (9783801716806) © 2017 Hogrefe Verlag, Göttingen.



Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie
Band 21
Sexueller Missbrauch
Prof. Dr. Lutz Goldbeck, Dr. med. Marc Allroggen,  
M.Sc.Psych. Annika Münzer, Dipl.-Psych. Miriam Rassenhofer,  
Prof. Dr. med. Jörg M. Fegert

Herausgeber der Reihe:

Prof. Dr. Manfred Döpfner, Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann, 
Prof. Dr. Franz Petermann

Begründer der Reihe:

Manfred Döpfner, Gerd Lehmkuhl, Franz Petermann

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus L. Goldbeck, M. Allroggen, A. Münzer, M. Rassenhofer und J. M. Fegert: Sexueller Missbrauch (9783801716806) © 2017 Hogrefe Verlag, Göttingen.



Lutz Goldbeck
Marc Allroggen
Annika Münzer
Miriam Rassenhofer
Jörg M. Fegert

Sexueller  
Missbrauch

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus L. Goldbeck, M. Allroggen, A. Münzer, M. Rassenhofer und J. M. Fegert: Sexueller Missbrauch (9783801716806) © 2017 Hogrefe Verlag, Göttingen.



Prof. Dr. Lutz Goldbeck, geb. 1958. Seit 2001 Leitender Psychologe an der Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie/-psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm.

Dr. med. Marc Allroggen, geb. 1972. Seit 2008 Oberarzt am Universitätsklinikum Ulm, dort Komm. Sektions-
leiter Institutsambulanz und Leiter des Bereichs Forensische Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie.

M.Sc.Psych. Annika Münzer, geb. 1985. Seit 2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm.

Dipl.-Psych. Miriam Rassenhofer, geb. 1983. Seit 2014 Psychologin an der Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie/-psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm.

Prof. Dr. med. Jörg M. Fegert, geb. 1956. Seit 2001 Ärztlicher Direktor der Abteilung für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie/-psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm.

Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf  
verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, 
Applikationen etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler 
Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digi-
talen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag überneh-
men infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art 
aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warenna-
men (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann 
also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.

Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der 
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 99950 0
Fax +49 551 99950 111
verlag@hogrefe.de
www.hogrefe.de

Format: PDF

Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar
1. Auflage 2017
© 2017 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-1680-9; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-1680-0)
ISBN 978-3-8017-1680-6
http://doi.org/10.1026/01680-000

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus L. Goldbeck, M. Allroggen, A. Münzer, M. Rassenhofer und J. M. Fegert: Sexueller Missbrauch (9783801716806) © 2017 Hogrefe Verlag, Göttingen.



Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungs-
recht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazu-
gehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich 
abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch 
redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechts-
vermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechts-
vorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise 
– anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzu-
leiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Inter-
net oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der 
Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern 
auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch 
gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder 
Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen 
nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehö-
rende Audiodateien.

Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materi-
alien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses 
E-Books.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus L. Goldbeck, M. Allroggen, A. Münzer, M. Rassenhofer und J. M. Fegert: Sexueller Missbrauch (9783801716806) © 2017 Hogrefe Verlag, Göttingen.



Einleitung: Begriffe, Grundlagen, Zielsetzung 
und Aufbau des Buches

Begriffe

Kaum ein Gebiet im Bereich von Beratung und Psychotherapie ist in den letzten 
Jahrzehnten ideologisch so stark umstritten gewesen wie der Umgang mit Miss-
brauchsverdacht in der Therapie und der Umgang mit Betroffenen in Beratung und 
Therapie. Die ursprüngliche Einführung des Begriffs sexueller Missbrauch war eine 
an sich falsche Übersetzung aus dem Englischen, wo „Abuse“ für Misshandlung (child 
abuse = Kindesmisshandlung) steht. Im deutschsprachigen Gebrauch hat sich der 
Begriff sexueller Missbrauch eingebürgert, während wir im Zusammenhang von kör-
perlichen Übergriffen von Misshandlung sprechen. Abweichend davon ist der Sprach-
gebrauch in der ICD-10-GM, also der regierungsamtlichen Fassung der ICD-10, die 
in den Codes T 74 alle Misshandlungsformen als Missbrauch bezeichnet. Vergleich-
bare Formulierungen finden sich auch in deutschen Publikationen, die den Child-
hood Trauma Questionnaire verwenden (z. B. Häuser et al. 2011), wo auf diese Ka-
tegorienbildung Bezug genommen wird.

Während Kavemann und Lohstöter (1999) in ihrem Buch Väter als Täter den Begriff 
sexueller Missbrauch in Deutschland populär machten und ihn auch in der häufig fe-
ministisch orientierten Beratungsszene etablierten, grenzten sich systemisch- oder fa-
milienorientierte Beratungsangebote zur damaligen Zeit meist durch den Gebrauch 
von Begriffen wie Inzestfamilie etc. ab (vgl. Fegert, 1991). Zentral in der Debatte war 
schon damals die Frage, ob es sich bei diesen Übergriffen primär um Gewaltakte in 
einem Gewaltverhältnis, um Sexualstraftaten oder um ein Symptom einer dysfunkti-
onalen Familie handelt. Je nach Einstellung der Autorinnen und Autoren weist der je-
weilige Sprachgebrauch auf kausale Vorstellungen zur Entstehung hin, je nachdem, 
ob stärker der Gewalt aspekt, die Abhängigkeit und die strukturelle Gewalt in Institu-
tionen betont wird oder ob – wie z. B. im Zusammenhang mit der Pädophiliedebatte 
in der Sexualmedizin – stärker sexuelle Neigungen und Persönlichkeitsentwicklun-
gen thematisiert werden. So gab es z. B. lange Zeit in der systemischen Analyse, vor 
dem Hintergrund von Homöostase-Modellen, keinen Raum für eine Machtanalyse. 
In der Sicht auf die sogenannte „Inzestfamilie“ gab es deshalb häufig auch keine Ver-
wendung der Begriffe „Täter“ und „Opfer“, sondern es wurde von Symptomträgern 
und der Funktionalität des Verhaltens im systemischen Zusammenhang gesprochen.

Sowohl der Täterbegriff als auch der Opferbegriff sind ebenfalls belastet und sollten 
reflektiert verwendet werden. In der Forschungsliteratur wird unter „perpetrator“ häu-
fig die Person beschrieben, welche den Übergriff begangen hat, unabhängig davon, 
ob der Übergriff nun im strafrechtlichen Sinne als Sexualstraftat eingeordnet werden 
kann. Sexualstraftäter („sexual offender“) sind also Personen, welche im strafrecht-
lichen Sinne gegen entsprechende Gesetzesnormen verstoßen haben. Gerade weil fal-
sche Beschuldigungen erhebliche Folgen haben können, halten wir es im klinischen 
Kontext für wichtig, wenn sich ein Kind anvertraut oder Angehörige bestimmte Be-
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schuldigungen vorbringen, nicht im Sinne einer Vorverurteilung generell vom Täter 
zu sprechen, sondern von Angeschuldigten, wenn Berichte oder Stellungnahmen ab-
gefasst werden. Denn nicht alle Personen, die verdächtigt werden, sind im strafrecht-
lichen Sinne tatverdächtig. Hier muss es sich schon um einen rechtlich substanziier-
ten Vorwurf handeln. Nicht alle von der Polizei als tatverdächtig Betrachteten werden 
von den Staatsanwaltschaften angeklagt, und nur ein Teil der Angeklagten wird ver-
urteilt. Gerade im Fall von Sexualstraftaten gibt es auch noch andere Aburteilungs-
wege, bei Ersttätern häufig Verfahrenseinstellung gegen Zahlung einer Geldbuße. All 
dies wird in Alltagsdiskussionen, aber auch in klinischen Supervisionen häufig unter 
dem Begriff Täter zusammengefasst. Hier sollten sich Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutinnen sowie -therapeuten und alle, die sich um betroffene Kinder küm-
mern, um eine Präzision in der Sprache bemühen.

Auch der Opferbegriff ist schillernd und problematisch. Betroffene selbst haben ar-
gumentiert, dass sie der Opfer-Begriff auf diese passive Sicht im Sinne des Straf-
rechts reduziert. Der Opfer-Begriff wird im Kontext sogenannter Opferentschädi-
gungsverfahren im sozialen Entschädigungsrecht gebraucht. Er findet sich auch in 
anderen juristischen Kontexten wie Täter-Opfer-Ausgleich, Opferanwalt, Opferbe-
gleitung im Sinne von Opfer einer Straftat. Wichtig ist, dass Betroffene stets Men-
schen mit unterschiedlichen Potenzialen und Ressourcen sind, die durchaus nicht al-
leine nur auf eine Opferrolle reduziert werden möchten. Metaphern wie die zum Teil 
in der populärpsychologischen Literatur verbreitete „Seelenmord-Metapher“ sind 
deshalb gefährliche Zuschreibungen. Immer wieder ist in der politischen Debatte um 
die Angemessenheit von Verjährungsfristen und Strafmaßen sexueller Missbrauch 
als „Seelenmord“ bezeichnet worden. In dieser Argumentation wurde dann gefor-
dert, da Mord auch nicht verjähre, sexuellen Missbrauch ebenfalls nicht verjähren 
zu lassen. Manche Betroffene haben damit argumentiert: „Wir haben auch lebens-
länglich, soll der Täter doch ebenfalls lebenslänglich bekommen.“ Empirisch wis-
sen wir, dass unter bestimmten Umständen betroffene Kinder und Jugendliche auch 
relativ resilient selbst auf massive Belastungen wie sexuellen Missbrauch reagieren 
können. Insofern sind solche reduktionistischen Bilder und Festschreibungen aus 
therapeutischer Sicht abzulehnen.

Ein weiteres sprachliches Missverständnis hat bei der Übertragung des Begriffs „Dis-
closure“ aus dem Englischen ins Deutsche in den 1990er Jahren eine erhebliche Rolle 
gespielt. Unter Disclosure wird der Prozess des sich Anvertrauens, der Offenbarung, 
z. B. gegenüber einem Helfer, verstanden. In Deutschland wurde in den 1990er Jah-
ren der Begriff „Aufdeckung“ als Übersetzung populär. Dieser implizierte aber im 
Gegensatz zum englischsprachigen, ursprünglichen Begriff ein aktives, investigati-
ves Vorgehen. Unsere Untersuchung im beraterischen und strafrechtlichen Feld in 
Köln und Berlin (Fegert et al., 2001) zeigte für das Ende der 1990er Jahre in den da-
mals durchgeführten qualitativen Interviews und quantitativen Erhebungen eine ziem-
liche Verwirrung der verschiedenen Professionen, wo sich Strafverfolger vor allem 
als Helfer für die Kinder definierten, während Beratende und Behandelnde häufig 
über Beweissicherung, Aufdeckung usw. redeten. Besonders exponiert mit zum Teil 
skurrilen, suggestiven Vorschlägen zur Aufdeckungsarbeit in Gruppen hat sich der 
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mittlerweile emeritierte Münsteraner Kinder- und Jugendpsychiater Tilmann Für-
niss, der zu dieser Zeit systematisch Kurse zur „Aufdeckungsarbeit“ abgehalten hat. 
Er sprach von einem „Syndrom der Geheimhaltung“ (Fürniss, 1991). Die Auseinan-
dersetzung um suggestive Methoden im Umgang mit dem von Fürniss postulierten 
„Syndrom der Geheimhaltung“ kulminierte in den Mainz-Wormser Prozessen und 
der damit verbundenen Debatte um den sogenannten „Missbrauch mit dem Miss-
brauch“, die letztendlich zum deutschen Sonderweg in der Glaubhaftigkeitsbegut-
achtung durch die Rechtsprechung des BGH in Strafsachen vom 30. Juli 1999 
(1StR618/98) führte (vgl. Fegert 2001). Wir verwenden deshalb in diesem Buch und 
in unserer praktischen Tätigkeit den Begriff Aufdeckung nicht, sondern verwenden 
entweder den englischen Fachbegriff Disclosure oder sprechen von sich mitteilen 
oder sich offenbaren.

In der Sexualwissenschaft wird sexueller Missbrauch sehr stark unter dem Aspekt 
des Sexualtriebs unter fantasierten oder vollzogenen sexuellen Handlungen betrach-
tet, wobei es um Neigungstäter, wie Menschen mit einer Pädophilie, also einer fi-
xierten Sexualpräferenz geht, im Unterschied zu „Gelegenheitstätern“, welche unter 
bestimmten Bedingungen, bei ansonsten unauffälliger sexueller Orientierung auf er-
wachsene Sexualpartner als Objekte, dann Kinder als Sexualobjekte wählen. Gene-
rell im Vordergrund dieser häufig auch auf die Persönlichkeitsentwicklung und die 
Sexualentwicklung Bezug nehmenden sexualmedizinischen Debatte ist die Betrach-
tung der Taten in Bezug auf die sexuelle Komponente des Übergriffs. In der sozio-
logischen Analyse, welche von der Betrachtung von Gewalt und Geschlechterver-
hältnissen ausgeht, wird zur Betonung dieses zentralen Machtgefälles häufig nicht 
von sexueller Gewalt, sondern von sexualisierter Gewalt gesprochen, um deutlich zu 
machen, dass es sich um eine Form der Macht- oder Gewaltausübung handelt, wel-
che im scheinbar sexualisierten Gewande daherkommt (vgl. Gerstendörfer, 2007). 
In der Verhaltensbeschreibung hat durch die frühen Arbeiten von Friedrich das Ad-
jektiv „sexualisiert“ eine noch andere, schillernde Bedeutung. Häufig sprechen Pro-
fessionelle, wie Betreuerinnen und Betreuer in Kinder- und Jugendheimen, Erziehe-
rinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer von sexualisiertem Verhalten, 
ohne konkrete Verhaltensbeschreibungen oder Beispiele des Gesprochenen zu geben. 
Es bleibt aber fast regelhaft unklar, was unter diesem scheinbaren Fachterminus zu 
verstehen ist. Fassten Friedrich et al. (2001, 2002) Verhaltensäußerungen und ver-
bale Äußerungen darunter, so gehen andere Autoren wie Kellogg (2009) nur von Ver-
haltensweisen aus. So sind sich auch die Forschenden und Fachleute in diesem Be-
reich nicht einig, und es kam zu öffentlichen Debatten (z. B. Drach, Wientzen & 
Ricci, 2001; Friedrich, Gully & Trane, 2005). Wir empfehlen den Begriff „sexuali-
siertes Verhalten“ nicht zu gebrauchen, sondern Verhalten möglichst exakt zu be-
schreiben.

Als 2010 in der öffentlichen Debatte von „Missbrauchsskandal“ gesprochen wurde, 
wurde auch in der ersten Sitzung des „Runden Tisches sexueller Missbrauch“ dar-
über diskutiert, ob diese Bezeichnung in diesem Kontext verwendet werden sollte. 
Gerade Personen, die sich zum ersten Mal mit dieser Thematik befassten und auch 
teilweise in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckten, in Deutschland werde nun 
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zum ersten Mal konkret über das Problem gesprochen, brachten, ohne die histori-
sche Entwicklung zu kennen, zum Teil seltsame Vorschläge, wie z. B. von nun an 
auf den Begriff „sexueller Missbrauch“ zu verzichten, da ja kein sexueller Gebrauch 
von Kindern möglich sei. Auch für die Anlaufstelle der ersten Unabhängigen Be-
auftragten der Bundesregierung, Dr. Christine Bergmann (vgl. Fegert et al., 2013; 
Rassenhofer et al., 2013) war es zunächst eine Frage, mit welchem Terminus um 
das Vertrauen der Betroffenen geworben werden sollte. Schnell wurde deutlich, dass 
sexueller Missbrauch der in den Medien, im Recht und in der Umgangssprache ein-
geführte Suchbegriff ist, mit dem auch Betroffene Hilfe suchen. Gerade weil es uns 
bei der Organisation dieser Angebote darum ging, möglichst vielen Betroffenen 
Gehör zu schenken, war es wichtig, nicht durch einen zu komplizierten Sprachge-
brauch, der zwar vielleicht politisch korrekter die Einordnung in Diskurse ermög-
licht hätte, Betroffene bei der Suche zu behindern. Dieses Vorgehen war sehr erfolg-
reich, und die von der Bundesregierung fortgesetzte Stelle eines Unabhängigen 
Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs führt diese Bezeichnung 
ebenso im Namen wie der Beschluss des Bundestags 2015, eine Aufarbeitungskom-
mission auf den Weg zu bringen. Da es auch in der Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie darum geht, Begriffe zu verwenden, die allgemein verstanden werden, 
haben wir uns bei diesem Band der Reihe „Leitfaden Kinder- und Jugendpsycho-
therapie“ entschlossen, den zu Recht vielfach kritisierten Begriff des sexuellen Miss-
brauchs als die etablierte Bezeichnung zu verwenden und gleichzeitig einleitend auf 
die komplexen Debatten zu sexualisierter Gewalt und den jeweiligen Sprachge-
brauch in unterschiedlichen Kontexten hinzuweisen.

Gerade in diesem Feld ist es den Autorinnen und Autoren dieses Bandes der Leitfa-
den-Reihe nicht einfach gefallen, einen adäquaten Umgang mit männlichen und weib-
lichen Bezeichnungen zu finden. Oft empfinden auch wir das politisch korrekte Gen-
dern in vielen Bereichen als eine unnötige Aufblähung von Texten, die eher die 
Verständlichkeit einschränkt. Dabei ist uns gerade in einem Kontext, wo es auch um 
Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern geht, natürlich die Debatte um ge-
schlechtergerechte Sprache nicht gleichgültig. Kann man deshalb aber von Täterin-
nen und Tätern sprechen, wenn nach den meisten Untersuchungen in 80 bis 90 % der 
Fälle die Täter männlichen Geschlechtes sind? Wo immer möglich haben wir uns für 
Begriffe entschieden, die beide Geschlechter umfassen, wie Betroffene oder Ange-
hörige der Heilberufe, Behandelnde, Studierende etc. Wenn geschlechtsspezifische 
Befunde berichtet werden, wird explizit auf das jeweilige Geschlecht Bezug genom-
men. Verwenden wir Berufsbezeichnungen, haben wir stets die weibliche Form zu-
erst genannt, da mittlerweile in allen hier angesprochenen Heilberufen und auch in 
der sozialen Arbeit die weiblichen Fachkräfte zahlenmäßig dominieren. Die Begriffe 
Angeschuldigte oder angeschuldigte Personen sind ebenfalls neutral. Wenn wir von 
Tätern oder Sexualstraftätern sprechen, haben wir in der Regel, wegen der im Kapi-
tel 1 dargelegten, statistischen Verhältnisse, die männliche Form beibehalten und nur 
dann von Tätern und Täterinnen gesprochen, wenn wir diesen Aspekt, dass Täter-
schaft bei beiden Geschlechtern vorkommt, betonen wollten.
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Grundlagen, Zielsetzung und Aufbau des Buchs
Wie in der Leitfaden-Reihe üblich, orientieren Leitlinien oder darauf basierende Hand-
lungsempfehlungen Angehörige der psychotherapeutischen Heilberufe beim Umgang 
mit einer umschriebenen Problematik. In Deutschland gibt es keine aktuell geltende 
Leitlinie einer oder mehrerer medizinischer Fachgesellschaften zum Kinderschutz 
oder für die klinische Versorgung von misshandelten oder sexuell missbrauchten 
Kindern und Jugendlichen. Die bisherigen AWMF-Leitlinien der Pädiatrie, der So-
zialpädiatrie und der Kinder- und Jugendpsychiatrie, an der die Verfasserinnen und 
Verfasser zum Teil mitgewirkt haben, sind veraltet. Das Bundesministerium für Ge-
sundheit fördert derzeit die Erstellung einer Kinderschutzleitlinie unter Koordination 
der Arbeitsgemeinschaft Kinderschutz in der Medizin e. V. auf S3-Niveau (vgl. http://
www.kinderschutzleitlinie.de). Allerdings ist mit dem Abschluss dieser Arbeiten nicht 
vor 2018 zu rechnen. In dieser Situation haben wir uns entschlossen, den hausinter-
nen Standard unter Berücksichtigung internationaler Leitlinien, quasi als „Ulmer Leit-
linie“ hier zu veröffentlichen. Wir wissen, dass abgesehen von den psychotherapeu-
tischen Empfehlungen sehr viele von uns formulierte Empfehlungen zum Vorgehen 
eher „eminenzbasiert“ als evidenzbasiert sind. Dies reflektiert aber den Mangel an 
empirischer Forschung zum institutionellen Umgang mit sexuell missbrauchten Kin-
dern in Deutschland. Daran ändern auch die Förderschwerpunkte des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung (BMBF), die am Runden Tisch Sexueller Kindes-
missbrauch beschlossenen wurden, erst langsam etwas (vgl. Übersicht im Themenheft 
„Forschung zu früher Gewalt und Vernachlässigung – die aktuelle Verbundförderung 
des BMBF“ der Zeitschrift Trauma & Gewalt, Heft 2/2015). Da die Autorinnen und 
Autoren dieses Bandes alle in verschiedenen vom BMBF bzw. Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) oder direkt vom unabhängigen 
Beauftragten für Fragen des sexueller Kindesmissbrauchs geförderten Forschungs-
projekten tätig sind und die fachliche Diskussion, die politischen Entwicklungen und 
Weiterbildungsbemühungen seit Jahren initiativ begleiten (vgl. E-Learning „Sexueller 
Missbrauch von Kinder und Jugendlichen“, Fegert et al., 2015) sind wir, trotz gewis-
ser Bedenken, dem üblichen Schema gefolgt und haben auf der Basis unserer langjäh-
rigen Expertise Leitlinien für die Praxis ausformuliert. Wir weisen aber ausdrücklich 
darauf hin, dass es sich nicht um in einem formalisierten Leitlinienprozess für Deutsch-
land konsentierte Leitlinien handelt.

In diesem klinischen Leitfaden werden Besonderheiten der klinischen Diagnostik 
und Intervention mit sexuell missbrauchten Kindern und Jugendlichen dargestellt 
und Empfehlungen für die klinische Praxis ausgesprochen. Angehörige der Heilbe-
rufe und andere Fachkräfte, die mit betroffenen Kindern und Jugendlichen arbeiten, 
sollen Orientierungshilfen bei der Auswahl angemessener diagnostischer und thera-
peutischer Strategien und Methoden erhalten. Auf entwicklungsbedingte Besonder-
heiten in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verschiedener Altersgruppen wird 
dabei eingegangen. Weiterhin werden Empfehlungen für den klinischen Umgang mit 
sexuell übergriffigen Kindern und Jugendlichen formuliert.

Sexueller Missbrauch stellt weder eine nosologische Entität noch ein umschriebe-
nes Syndrom dar. Daher sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in der klinischen 
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Versorgung sexuell missbrauchter Kinder und Jugendlicher die allgemeinen Leitli-
nien für die Psychodiagnostik von Kindern und Jugendlichen (vgl. Band 2 zur Diag-
nostik in der Leitfaden-Reihe; Döpfner & Petermann, 2012) und für die ggf. vorlie-
genden spezifischen psychischen Störungen (vgl. die jeweiligen störungsspezifischen 
Leitlinien) zugrunde zu legen sind. Sexueller Missbrauch als potenziell traumatisches 
Ereignis stellt jedoch einen komplizierenden Risikofaktor in der klinischen Versor-
gung der betroffenen Kinder und Jugendlichen dar, der mit erheblichen Herausforde-
rungen bei ihrer Diagnostik, Therapieplanung und Therapiedurchführung verbunden 
ist und daher einen eigenen klinischen Leitfaden rechtfertigt. Die in den folgenden 
Abschnitten ausgesprochenen Empfehlungen können also eine Orientierungshilfe für 
die klinische Arbeit mit sexuell missbrauchten und mit sexuell übergriffigen Kindern 
und Jugendlichen sein, Diagnostik und Interventionen sollten jedoch den störungs-
spezifischen Besonderheiten des Einzelfalls flexibel angepasst werden.

Nicht ausführlich behandelt werden in diesem Buch die Prinzipien der forensischen 
Beurteilung von Fragen im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch. Weder auf 
die Glaubhaftigkeitsbegutachtung von Opferzeugen noch auf Fragen der strafrecht-
lichen Beurteilung von minderjährigen oder heranwachsenden Sexualstraftätern noch 
auf Fragen des Opferentschädigungsrechts soll also vertieft eingegangen werden. 
Hierzu sei auf die einschlägige Literatur und auf die entsprechenden forensischen 
Leitlinien verwiesen. Im Vordergrund dieses Leitfadens stehen vielmehr klinisch re-
levante Fragen, insbesondere wie der Hilfe- und Therapiebedarf betroffener Kinder 
und Jugendlicher eingeschätzt, welche Erfolg versprechenden therapeutischen Inter-
ventionen empfohlen werden können, und was bei der Implementierung dieser Hil-
fen in die Versorgungspraxis zu beachten ist.

Neben klinischen Interventionen benötigen von sexuellem Missbrauch betroffene 
Kinder und Jugendliche und ihre Familien unter Umständen Kinder- und Jugendhil-
femaßnahmen oder Unterstützung bei der Bewältigung zivil- oder strafrechtlicher 
Maßnahmen, die im Zusammenhang mit einem sexuellen Missbrauch stehen können. 
Angehörige der Heilberufe sollten daher mit dem Kinderschutzsystem und mit den 
rechtlichen Bedingungen im Kinderschutz vertraut sein. Wegen der besonderen Be-
deutung der interdisziplinären Vernetzung und der in den letzten Jahren vom Gesetz-
geber präzisierten nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen für den Kinderschutz 
und für die Kooperation von Angehörigen der Heilberufe mit anderen Professionen 
und Institutionen (Fegert & Richter, 2015) wird der interdisziplinären Zusammenar-
beit und den einschlägigen gesetzlichen Normen ein eigener Abschnitt in diesem kli-
nischen Leitfaden gewidmet.

Grundlage für die Erarbeitung der in diesem Leitfaden ausgesprochenen Empfehlun-
gen ist soweit wie möglich der Stand der empirischen Forschung. Mittlerweile steht 
eine Fülle von klinisch relevanten Ergebnissen aus der Grundlagenforschung, Epide-
miologie, klinischen Studien und Versorgungsforschung zur Verfügung, auf die bei 
der Ausarbeitung der Leitlinien Bezug genommen wurde. Weiterhin sind in die Aus-
arbeitung der Empfehlungen klinische Erfahrungen aus der Versorgung sexuell miss-
brauchter Kinder und Jugendlicher und aus der Arbeit mit ihren Bezugspersonen und 
ihrem sozialen Umfeld eingeflossen.
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Das Buch ist in die folgenden Abschnitte unterteilt:

1 Im ersten Kapitel wird der Forschungsstand zur Epidemiologie sexuellen Miss-
brauchs, zu Bedingungen und Folgen sexuellen Missbrauchs sowie zu Metho-
den der Prävention, Diagnostik und Intervention dargestellt. Hierbei werden 
insbesondere Ergebnisse referiert, die für die Formulierung der Leitlinien re-
levant sind.

2 Im zweiten Kapitel werden Leitlinien für folgende Bereiche formuliert: recht-
licher Rahmen und interdisziplinäre Kooperation, Prävention, Diagnostik des 
Therapie- und Hilfebedarfs minderjähriger Opfer und Täter, Beratung und Psy-
choedukation Betroffener, Indikation therapeutischer Interventionen, Prinzi-
pien therapeutischer Intervention und Umsetzung der Therapie in die Versor-
gungspraxis.

3 Im dritten Kapitel werden im Zusammenhang von sexuellem Missbrauch ein-
gesetzte Verfahren und Methoden für die Prävention, Diagnostik, Indikation, 
Therapie und Evaluation benannt und kurz beschrieben.

4 Das vierte Kapitel enthält Materialien für die klinische Arbeit mit sexuell miss-
brauchten Kindern und Jugendlichen, die bei der Umsetzung der Leitlinien in 
die Praxis behilflich sein können. Außerdem findet sich in diesem Kapitel eine 
Liste von empfehlenswerten Ressourcen und Quellen, auf die in der Praxis 
ebenfalls zurückgegriffen werden kann.

5 Im fünften Kapitel werden Fallbeispiele beschrieben, in denen die Umsetzung 
der Leitlinien exemplarisch am Fall sexuell missbrauchter Kinder und Jugend-
licher bzw. sexuell übergriffiger Kinder und Jugendlicher verdeutlicht wird. 
Dabei steht die klinische Perspektive im Vordergrund. Gleichzeitig werden an 
diesem Fallbeispiel die Prinzipien der Kooperation mit außerklinischen Insti-
tutionen illustriert. Aus didaktischen sowie ethischen Gründen wurden die Fall-
beispiele je aus mehreren verschiedenen realen Fällen konstruiert und entfrem-
det.

Dieser Band wird durch einen kompakten Ratgeber für Eltern, Lehrer und Erzieher 
(Goldbeck, Allroggen, Münzer, Rassenhofer & Fegert, 2017) ergänzt. Der Ratgeber 
informiert über Erscheinungsformen sexuellen Missbrauchs sowie über Präventions- 
und Hilfemöglichkeiten. Dieser Leitfaden ist teilweise mit Förderung durch das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung in den Förderlinien Gesundheitsforschung 
und Pädagogische Forschung zu Kindesmisshandlung, Missbrauch und Vernachläs-
sigung entstanden (Förder-Kennzeichen 01KR1202A, 01KR1304A, 01SR1215B, 
01SR1201A).

Ulm, Sommer 2016 Lutz Goldbeck, Marc Allroggen, Annika Münzer, 
 Miriam Rassenhofer und Jörg M. Fegert
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1 Stand der Forschung

1.1	 Definitionen

Der Begriff „sexueller Missbrauch“ (aus dem Englischen, „sexual abuse“) 
hat sich in Deutschland durchgesetzt und entspricht auch der juristischen 
Formulierung im Strafgesetzbuch in der Fassung aus dem Jahr 1998. Se-
xuelle Handlungen von Erwachsenen an Kindern (bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahres) und an Jugendlichen (bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres) werden auch als „sexuelle Gewalt“ oder „sexuelle Misshand-
lung“ bezeichnet. Keiner dieser Begriffe ist unumstritten: So impliziere 
„Missbrauch“ sprachlich, es gäbe einen legitimen sexuellen „Gebrauch“ 
von Kindern und Jugendlichen (Herzig, 2010). „Sexuelle Gewalt“ hin-
gegen kann suggerieren, sexueller Missbrauch finde stets mit Gewaltan-
wendung statt, was jedoch nicht immer zutrifft. Entscheidend ist, dass 
Kinder aufgrund ihres Entwicklungsstandes nicht in der Lage sind, se-
xuelle Handlungen zu verstehen. Sie können diesen somit auch nicht zu-
stimmen. Daher versteht man jegliche sexuelle Handlung als „sexuellen 
Missbrauch“, welche durch Erwachsene oder Jugendliche an, mit oder 
vor einem Kind vorgenommen wird. Hierbei sind nicht nur Handlungen 
mit Körperkontakt (Berührungen bis hin zur oralen, analen oder vagina-
len Penetration, sogenannte Hands-on-Taten) zu berücksichtigen, son-
dern auch Handlungen wie Voyeurismus, Exhibitionismus, Involvierung 
in die Produktion oder Präsentation pornografischen Materials (soge-
nannte Hands-off-Taten). Um eigene Bedürfnisse zu befriedigen, nutzen 
Täter dabei ihre eigene körperliche, psychische, kognitive oder sprachli-
che Überlegenheit gegenüber dem Kind aus. Dieses Machtgefälle wird 
in Forschungsarbeiten häufig operationalisiert, indem ein Altersabstand 
zwischen Betroffenen und Täter (von mindestens fünf Jahren) definiert 
wird. Sexuelle Übergriffe können jedoch auch von Kindern und Jugend-
lichen an Minderjährigen begangen werden, ohne dass ein Altersabstand 
von fünf Jahren vorliegt. Es gibt Hinweise darauf, dass sexuelle Gewalt 
unter Kindern und Jugendlichen ähnlich schädliche Konsequenzen für 
die Gesundheit der Betroffenen haben kann wie Übergriffe erwachsener 
Täter (Allen, Tellez, Wevoda, Woods & Percosky, 2014).

Die World Health Organization (WHO, 1999) definiert sexuellen Miss-
brauch wie folgt:

Sexueller Missbrauch liegt dann vor, wenn Kinder in sexuelle Aktivitäten ein-
bezogen werden, die sie nicht vollständig verstehen, zu denen sie keine in-
formierte Einwilligung geben können oder für die das Kind aufgrund seiner 
Entwicklung nicht bereit ist und daher kein Einverständnis erteilen kann, oder 
die Gesetze oder gesellschaftliche Tabus verletzen. Sexueller Missbrauch von 
Kindern ist definiert durch diese Art der Aktivitäten zwischen einem Kind 
und einem Erwachsenen oder einem anderen Kind, das aufgrund des Alters 
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oder seiner Entwicklung in einem Verantwortungs-, Vertrauens- oder Abhän-
gigkeitsverhältnis steht, sofern diese Aktivität dazu dient, die Bedürfnisse der 
anderen Person zu befriedigen. Dazu gehören unter anderem: die Überredung 
oder Nötigung eines Kindes, sich an strafbaren sexuellen Aktivitäten zu be-
teiligen, die Ausbeutung von Kindern in Prostitution oder andere strafbare 
Sexualdelikte sowie die Ausbeutung von Kindern in pornografischen Darstel-
lungen und Materialien. (S. 15–16)

Die Wahrnehmung und Bewertung von Handlungen als sexuellen Miss-
brauch ist somit nicht völlig unabhängig von kulturellen, gesellschaftli-
chen und juristischen Normen.

Täter, die Kinder sexuell missbrauchen, stellen eine heterogene Gruppe 
dar. Zwar werden die Begriffe Kindesmissbrauch und Pädophilie häufig 
miteinander gleichgesetzt, allerdings zeigen Untersuchungen, dass we-
niger als die Hälfte von Missbrauchstätern tatsächlich die diagnostischen 
Kriterien für eine Pädophilie erfüllen (Blanchard, Klassen, Dickey, Kuban 
& Blak, 2001). Pädophilie beschreibt gemäß dem internationalen Klas-
sifikationssystem ICD-10 (WHO, 2015) und dem amerikanischen Klas-
sifikationssystem DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013; deut-
sche Übersetzung 2015) eine Störung der Sexualpräferenz, die in den 
Bereich der Persönlichkeitsstörungen fällt. Im Zentrum der diagnosti-
schen Kriterien stehen die sexuelle Präferenz für präpubertäre Kinder in 
Form von intensiven Impulsen oder Fantasien sowie ein daraus resultie-
render Leidensdruck oder entsprechende übergriffige Handlungen. Im 
DSM-5 werden zudem ergänzend die sexuelle Orientierung (Junge/Mäd-
chen), der Verwandtschaftsgrad zum Opfer sowie die Exklusivität der se-
xuellen Präferenz für Kinder berücksichtigt.

Keine Berücksichtigung findet in den internationalen Klassifikationssys-
temen der Begriff der Hebephilie, also eine Präferenz für pubertierende 
Kinder, bei denen die Pubertätsentwicklung bereits begonnen hat, aber 
die körperliche Entwicklung noch nicht einem Jugendlichen bzw. Er-
wachsenen entspricht. Gemäß den o. g. Klassifikationssystemen darf die 
Diagnose einer Pädophilie zudem erst ab dem Alter von 16 Jahren ge-
stellt werden. Bei Jugendlichen mit sexuell übergriffigem Verhalten ge-
genüber Kindern spricht man dementsprechend von child offenders und 
grenzt diese von sog. peer offenders ab, die primär sexuell aggressives 
Verhalten gegenüber Gleichaltrigen zeigen (Allroggen et al., 2012). Wie 
häufig pädophile Neigungen in der Allgemeinbevölkerung tatsächlich 
vorliegen, ist nicht bekannt. Neuere Untersuchungen gehen davon aus, 
dass die Lebenszeitprävalenz für Pädophilie etwa 0,5 % in der männli-
chen Allgemeinbevölkerung beträgt (Mokros et al., 2012), ältere Unter-
suchungen gehen von einer Prävalenz von 5 % aus, wobei nur ein klei-
ner Teil der untersuchten Probanden die tatsächlichen Kriterien für eine 
Pädophilie erfüllt haben dürften (Seto, 2009). Wichtig zu betonen ist 
zudem auch die Tatsache, dass viele Personen mit pädophilen Neigun-
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gen nicht straffällig werden, sondern ihre Impulse kontrollieren können 
(Riegel, 2004). Pädophilie bei Frauen ist nur in Einzelfallberichten be-
schrieben worden, aber etwa 5 % der sexuellen Übergriffe auf Kinder 
werden von Frauen verübt (Wijkman, Bijleveld & Hendriks, 2010).

1.2 Epidemiologie

Laut der polizeilichen Kriminalstatistik des Jahres 2014 kamen in Deutsch-
land 12.134 Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs nach §§ 176, 176a, 176b 
StGB zur Anzeige (Bundesministerium des Innern, 2015). Von den insge-
samt 9.232 Tatverdächtigen, welche im Jahr 2013 aufgrund von sexuellem 
Kindesmissbrauch erfasst wurden, waren 7,6 % Kinder unter 14 Jahren, 
18,2 % Jugendliche zwischen 14 bis 18 Jahren und 9,5 % Heranwachsende 
zwischen 18 und 21  Jahren. Tatverdächtige sind somit überwiegend 
Erwachsene. Betrachtet man die sogenannten Tatverdächtigungsbelas-
tungszahlen (Anzahl der durch die Polizei ermittelten deutschen Tat-
verdächtigen, errechnet auf 100.000 Einwohner des entsprechenden 
Bevölkerungsanteils eines Kalenderjahres), zeigt sich jedoch unter Be-
rücksichtigung der Altersstruktur in der Bevölkerung seit den 1990er 
Jahren ein Anstieg bei tatverdächtigen Kindern und Jugendlichen (Mos-
ser, 2012).

Diese polizeiliche, das sogenannte Hellfeld erfassende Statistik unter-
schätzt die Prävalenz unter Einbezug des Dunkelfeldes jedoch vermutlich 
drastisch. Um eine präzisere Schätzung der Prävalenz zu ermitteln, wur-
den bislang zwei für Deutschland repräsentative, empirische Studien 
durchgeführt: Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen 
(KFN) befragte 11.428 Personen zwischen 16 und 40 Jahren retrospektiv 
zu Misshandlungserlebnissen aus ihrer Kindheit oder Jugend (Stadler, 
Bieneck & Pfeiffer, 2012). Unterhalb der Schutzaltersgrenze von 14 Jah-
ren (Paragraph 176 des Strafgesetzbuches stellt jeden „sexualbezogenen 
Umgang mit Kindern“ unter Strafe, vgl. Kapitel 2.1) zeigten sich hier 
Prävalenzen für sexuellen Missbrauch mit Körperkontakt bei Jungen von 
1,1 % und bei Mädchen von 5,2 % sowie für Exhibitionismus bei Jungen 
von 1,3 % und bei Mädchen von 4,6 %. Die Prävalenz sonstiger sexuel-
ler Handlungen lag bei 0,3 % für Jungen und 1,1 % bei Mädchen (diese 
nicht näher spezifizierte Kategorie kann sowohl sexuelle Handlungen mit 
als auch ohne Körperkontakt enthalten, wie z. B. die Konfrontation eines 
Kindes oder Jugendlichen mit Pornografie).

Eine weitere für Deutschland repräsentative Studie zur Schätzung der 
Häufigkeit von Misshandlungen in der Kindheit und Jugend (Häuser, 
Schmutzer, Brähler & Glaesmer, 2011) umfasste 2.504 Personen älter als 
14 Jahre, von denen 12,6 % sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit oder 
Jugend angaben. Darüber hinaus zeigte die Studie, dass alle erfassten 
Formen der Misshandlung (emotionaler, körperlicher und sexueller Miss-
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brauch sowie emotionale und körperliche Vernachlässigung) häufig zu-
sammen auftreten, wobei dieser starke Zusammenhang auch mehrfach 
in internationalen Studien aufgezeigt wurde (Turner, Finkelhor & Orm-
rod, 2010).

Im Jahr 2013 fassten Barth und Kollegen (2013) systematisch die Er-
gebnisse zur Häufigkeit sexuellen Missbrauchs bei Kindern zwischen 
12 und 18 Jahren zusammen, welche in 55 Untersuchungen aus 24 Län-
dern erfasst wurden. Die Daten der eingeschlossenen Studien wurden 
jeweils ab dem Jahr 2000 erhoben und die so ermittelten Prävalenzra-
ten betrugen für Mädchen 8 bis 31 % und für Jungen 3 bis 17 %. Die in 
diese Übersicht eingegangenen Stichproben wiesen zwischen 106 und 
127.097 Teilnehmer auf, wobei jedoch keine der elf europäischen Stu-
dien aus Deutschland stammt. Der ebenfalls im Jahr 2013 veröffent-
lichte europäische Bericht zur Prävention von Kindesmisshandlung der 
WHO fasst Prävalenzangaben innerhalb Europas zusammen und ermit-
telte so eine Prävalenz von 13,4 % für Mädchen und 5,7 % für Jungen 
(Sethi, Bellis, Hughes, Gilbert, Mitis & Galea, 2013).

Eine Erklärung für diese großen Unterschiede der berichteten Prävalenzen 
ist sowohl in der Verwendung uneinheitlicher Missbrauchsdefinitionen 
sowie in methodischen Unterschieden zu sehen. Aufgrund zahlreicher me-
thodischer Probleme bei der retrospektiven Erfassung können epidemio-
logische Studien die tatsächliche Häufigkeit sexuellen Missbrauchs nur 
annäherungsweise zuverlässig schätzen. Fest steht aufgrund übereinstim-
mender Befunde der allermeisten Studien, dass weltweit mit Lebenszeit-
prävalenzen im einstelligen Prozentbereich, bei Einbeziehung von leich-
ten Missbrauchsformen sogar im zweistelligen Prozentbereich zu rechnen 
ist, und dass Mädchen häufiger von Missbrauch betroffen sind als Jungen.

In den USA gibt es die vergleichsweise breiteste Datenbasis zur Epide-
miologie sexuellen Missbrauchs, und diese weist seit den 1990ern auf 
einen Rückgang der registrierten Fälle in den Daten nationaler Kinder-
schutzorganisationen (National Child Abuse and Neglect Data System, 
1992 – 2010), aus breit angelegten, repräsentativen Schülerbefragungen 
(The Minnesota Student Survey, 1992 – 2010) als auch aus der Befragung 
verschiedener Berufsgruppen aus dem Bereich des Kinderschutzes (Na-
tional Incidence Study of Child Abuse and Neglect, 1993 – 2005) hin (Fin-
kelhor & Jones, 2012): Demnach seien die Fallzahlen je nach Statistik 
um 29 % bis zu 62 % gesunken. Finkelhor und Jones (2006) diskutieren 
verschiedene Faktoren, welche potenziell zu dieser Entwicklung beitra-
gen, so wie etwa die Zahl der im Kinderschutz aktiven Mitarbeiter, wach-
senden Wohlstand und zunehmende Beschäftigung, aber auch die Zahl 
verurteilter und inhaftierter Straftäter. Betrachtet man die Deutsche Po-
lizeiliche Kriminalstatistik, zeigt sich hier ebenfalls ein rückläufiger 
Trend der registrierten Fälle seit 1997 um über 20 % (Zietlow, 2010). Dies 
könnte als Rückgang der Anzeigebereitschaft interpretiert werden, wobei 
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repräsentative Befragungen an deutschen Neuntklässlern, welche das Kri-
minologische Forschungsinstitut Niedersachsen zwischen 1998 und 2006 
durchführte, vielmehr auf eine zunehmende Bereitschaft Jugendlicher 
hinweisen, Sexualdelikte zur Anzeige zu bringen (Baier, 2008).

1.3 Entwicklung kindlicher Sexualität, Pubertät 
und neue Medien

Sexualität ist kein auf das Jugend- oder Erwachsenenalter begrenztes Phä-
nomen und jede Altersphase geht mit speziellen sexuellen Entwicklungs-
aufgaben einher (DeLamater & Friedrich, 2002). Nach Beier und Loewit 
(2011) umfasst Sexualität die Dimensionen Fortpflanzung, Lustgewinn 
und Beziehungsgestaltung. Die subjektive Bedeutung der Dimensionen 
verändert sich dabei in Abhängigkeit von der jeweiligen Entwicklungs-
stufe. Bis zum Alter von drei Jahren hat sich in der Regel eine Geschlechts-
identität herausgebildet.

Bereits im Säuglingsalter besteht die Fähigkeit zur sexuellen Reaktions-
fähigkeit. Auch Säuglinge können dabei beobachtet werden, wie sie die 
eigenen Genitalien explorieren und stimulieren. Im Vorschulalter zeigen 
Kinder dann eine Vielzahl von sexuellen Verhaltensweisen. Dabei beste-
hen bei Eltern und Bezugspersonen häufig Unsicherheiten, welche Ver-
haltensweisen als alterstypisch angesehen werden können und welche 
nicht. Eine Übersicht über normales, häufig zu beobachtendes und deut-
lich auffälliges Verhalten bei Vorschulkindern ist in Anlehnung an Kel-
logg (2009) in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Übersicht über normales und problematisches Sexualverhalten bei Vorschul-
kindern

Normales Verhalten Deutlich auffälliges Sexualverhalten

 – Berühren der Genitalien/Masturbation 
(heimlich oder öffentlich)

 – Anschauen/Anfassen der Genitalien 
von Gleichaltrigen/neuen Geschwis
tern

 – Zeigen der Genitalien unter Gleich
altrigen

 – Zu nah kommen
 – Versuche, Gleichaltrige/Erwachsene 

nackt zu sehen
 – Verhaltensweisen sind selten, 

vorüber gehend und leicht ablenkbar

 – Sexuelles Verhalten, das Kinder mit 
mehr als vier Jahren Altersunter
schied einbezieht

 – Verhaltensauffälligkeiten sind häufig 
(täglich) zu beobachten

 – Viele unterschiedliche Verhaltensauf
fälligkeiten sind zu beobachten

 – Sexuelles Verhalten, das mit körper
lichem oder emotionalem Schmerz 
einhergeht

 – Sexuelles Verhalten, das mit körper
licher Gewalt oder Zwang einhergeht

 – Anhaltendes Verhalten, Ärger des 
Kindes, wenn es abgelenkt wirkt

Aber auch Reiben des Körpers an anderen, Zungenküsse oder das Imi-
tieren sexueller Handlungen/Bewegungen gilt noch als normales, wenn 
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auch deutlich seltener zu beobachtendes Verhalten bei Kindern, wenn es 
vorübergehend ist und das Kind leicht davon abgelenkt werden kann. 
Problematisch ist sexuelles Verhalten immer dann, wenn es das Kind 
sexuellen Risiken aussetzt, mit Entwicklungsaufgaben oder sozialen 
Beziehungen interferiert, oder es für das Kind selbst oder andere miss-
brauchend ist (Chaffin et al., 2006). Häufig wird von einem engen Zusam-
menhang zwischen problematischem sexuellen Verhalten eines Kindes 
und Missbrauchserfahrungen ausgegangen. Allerdings können familiäre 
Faktoren (z. B. Einstellung zu Nacktheit), unkontrollierter Zugang zu por-
nografischem Material, Vernachlässigung und Misshandlung, aber auch 
Entwicklungsstörungen das Auftreten von sexuellem Verhalten ebenso 
begünstigen (Friedrich, Davies, Feher & Wright, 2003).

Ab dem Grundschulalter kommt es in der Regel zu einer Abnahme von 
offenem sexuellen Verhalten, wobei hier insbesondere eine Rolle spielt, 
dass Kinder sich sozialer Regeln und Normen stärker bewusst werden 
(Kellogg, 2010). Auch kommt es im Grundschulalter zu einer stärkeren 
gleichgeschlechtlichen Orientierung von Kindern. Dementsprechend 
sind auch sexuelle Erfahrungen mit gleichgeschlechtlichen Gleichaltri-
gen häufig, zumal das prinzipielle Interesse an Sexualität bestehen bleibt. 
So berichteten etwa 80 % der befragten jungen Erwachsenen (n = 269, 
53 % weiblich, Durchschnittsalter 18,6 Jahre) in der Studie von Larsson 
und Svedin (2002) von einvernehmlichen sexuellen Erfahrungen in der 
Kindheit vor dem 13. Lebensjahr mit Gleichaltrigen. Die häufigsten Ver-
haltensweisen umfassten Gespräche über Sex, Provokationen mit sexu-
ellen Ausdrücken und unangemessenen Annäherungsversuchen oder den 
Konsum von pornografischem Material. Diese Verhaltensweisen waren 
im Alter von 11 bis 12 Jahren häufiger als bei 6- bis 10-jährigen Kin-
dern. Ebenfalls häufig waren das Zeigen von Genitalien oder das gegen-
seitige Berühren; diese Verhaltensweisen nahmen jedoch mit zunehmen-
dem Alter eher ab. Ebenso nahmen eher seltene Verhaltensweisen wie 
das Einführen von Gegenständen in Rektum oder Vagina eines anderen 
Kindes ab. Die meisten Befragten werteten die einvernehmlichen sexu-
ellen Kontakte retrospektiv als normal. 62 % der Jungen und 36 % der 
Mädchen hatten zudem Masturbationserfahrung vor dem 13. Lebens-
jahr.

Zum Ende der Präadoleszenz mit etwa 12 Jahren kommt es wieder zu 
einer Annäherung der Geschlechter. In diese Zeit fällt auch der Beginn 
der mit der Pubertät einhergehenden körperlichen Veränderungen. Das 
Wachstum der Schambehaarung (Tannerstadium PH2) beginnt bei Mäd-
chen durchschnittlich mit 10,8 Jahren, bei Jungen durchschnittlich mit 
10,9 Jahren. Das mittlere Menarchealter liegt bei 12,8 Jahren, das mitt-
lere Mutationsalter (Stimmbruch) bei 13,5 Jahren (Stufe 1) bzw. 15,1 Jah-
ren (Stufe 2). Die Pubertätsentwicklung hängt dabei neben dem sozialen 
Status auch von einem eventuell bestehenden Migrationshintergrund ab 
(Kahl, Schaffrath Rosario & Schlaud, 2007). In den letzten 30 Jahren ist 
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dabei das Alter des Einsetzens der Menarche stabil geblieben (Gohlke & 
Woelfle, 2009).

Neben diesen körperlichen Veränderungen bestehen in der Adoleszenz 
auch zahlreiche psychosoziale Entwicklungsaufgaben, wie das Bilden 
einer stabilen Partnerschaft oder die Entwicklung einer sexuellen Iden-
tität. Die Beziehungen zwischen Jugendlichen sind dabei häufig ambi-
valent besetzt, einerseits werden die Partner als unterstützend, gleich-
zeitig wird die Beziehung aber auch häufig als konfliktreich erlebt 
(Collins et al., 2009). Die Qualität adoleszenter Beziehungen hängt 
dabei in hohem Maße sowohl von positiven frühen Eltern-Kind-Erfah-
rungen ab, als auch von Erfahrungen mit Beziehungen zu Gleichaltri-
gen (Krahé, Scheinberger-Olwig & Walzenhöfer, 1999; Li, Frieze & 
Tang, 2010). Das Thema sexuelle Gewalt in Partnerschaften spielt dabei 
eine ebenfalls wichtige Rolle. In internationalen Studien berichteten 
etwa 4 % adoleszenter Jungen und Mädchen von sexuellen Übergriffen 
durch Partner in Beziehungen (Ackard & Neumark-Sztainer, 2002; Lei-
tenberg & Saltzmann, 2000). Damit spielt zwar sexuelle Gewalt in Be-
ziehungen gegenüber sexueller Gewalt durch Bekannte eine geringere 
Rolle, problematisch sind aber einerseits die häufige Assoziation mit 
körperlicher und verbaler Gewalt sowie der oft fließende Übergang zwi-
schen freiwilligen und unfreiwilligen sexuellen Aktivitäten. Zudem wird 
Sexualität häufig instrumentalisiert, um einen Partner vermeintlich an 
sich zu binden oder findet aufgrund von Erwartungen der Gleichaltri-
gengruppe statt (Allroggen, Rau & Fegert, 2012).

In einer repräsentativen Befragung der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung (BZgA, 2010) wurden 2.810 Jugendliche ohne Migrati-
onshintergrund (52 % weiblich) und 732 Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund (49 % weiblich) im Alter zwischen 14 und 17 Jahren zum Thema 
Sexualität befragt. Hier zeigte sich, dass lediglich 8 % der Jugendlichen 
ohne Migrationshintergrund unter 17 Jahren noch keine sexuellen Er-
fahrungen hatten. 24 % der weiblichen und 26 % der männlichen unter 
14-Jährigen ohne Migrationshintergrund hatten bereits Erfahrung mit 
Petting gehabt. Bei den unter 17-Jährigen hatten hingegen 79 % der Mäd-
chen und 76 % der Jungen entsprechende Erfahrungen. Erfahrungen mit 
Geschlechtsverkehr hatten 66 % der unter 17-jährigen Mädchen ohne Mi-
grationshintergrund, aber nur 7 % der unter 14-jährigen Mädchen. Bei 
den Jungen ohne Migrationshintergrund zeigte sich ein ähnliches Bild 
(72 % bei den unter 17-Jährigen, 4 % bei den unter 14-Jährigen). Männ-
liche Jugendliche mit Migrationshintergrund haben tendenziell früher 
Geschlechtsverkehr, weibliche Jugendliche eher später. Bei den sexuell 
Erfahrenen von 17-Jährigen ohne Migrationshintergrund gaben 4 % der 
Mädchen und 8 % der Jungen an, ihren ersten Geschlechtsverkehr vor 
dem Alter von 14 Jahren erlebt zu haben. Nur 8 % haben beim ersten Ge-
schlechtsverkehr nicht verhütet. In Bezug auf Erfahrung mit Selbstbefrie-
digung gaben 29 % der Mädchen und 76 % der Jungen ohne Migrations-
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hintergrund an, in den letzten 12 Monaten masturbiert zu haben (BZgA, 
2010). Interessant ist, dass sexuelle Kontakte zwischen Jugendlichen vor 
allem innerhalb von festen Beziehungen stattfinden. Sexuelle Kontakte 
mit Partnern, mit denen man nicht zusammen ist, stellen eher die Aus-
nahme dar (Collins, Welsh & Furman, 2009; BZgA, 2013). Nur wenige 
Untersuchungen liegen allerdings zu homosexuellen Beziehungen unter 
Jugendlichen vor. Insgesamt scheinen gleichgeschlechtliche Partnerschaf-
ten später zu beginnen als gegengeschlechtliche Partnerschaften, homo-
sexuelle Jugendliche scheinen sich auch häufiger mit gegengeschlechtli-
chen Jugendlichen zu verabreden, homosexuelle Jugendliche sind einem 
höheren Gewaltrisiko ausgesetzt und die sexuelle Orientierung scheint 
weniger eindeutig zu sein (Collins et al., 2009).

Eine besondere Herausforderung stellt für Kinder und Jugendliche im 
Rahmen der sexuellen Entwicklung der Umgang mit den sogenannten 
neuen Medien dar. So ermöglicht das Internet nicht nur einen erleichter-
ten Zugang zu Pornografie für Kinder und Jugendliche, sondern stellt 
auch einen Gefahrenraum für unerwünschte Konfrontation mit Porno-
grafie, sexuelle Belästigung durch Gleichaltrige oder Erwachsene, aber 
auch für Schikanen Gleichaltriger dar (sog. Cyberbullying) (Derr, 2009). 
Von besonderer Bedeutung sind auch die Möglichkeiten der Kontaktauf-
nahme potenzieller Täter zu Kindern und Jugendlichen. So lassen sich 
nicht nur leichter tatsächliches Alter und Geschlecht verschleiern, auch 
eine ungestörte und unauffällige Kontaktaufnahme zu Kindern und Ju-
gendlichen ist erleichtert, zumal durch die zunehmende Mobilität eine 
effektive Kontrolle durch Eltern kaum noch stattfinden kann. Potenzielle 
Täter haben die Möglichkeit, zunächst ein Vertrauensverhältnis aufzu-
bauen und bereits vor einem realen Treffen Widerstände gegen das Thema 
Sexualität abzubauen. Gelingt es beispielsweise einem Täter, von einem 
Kind sexualisierte Fotos zu erhalten, so ist nicht nur eine Schranke ab-
gebaut worden, sondern auch das Kind ggf. erpressbar geworden.

So gaben in einer deutschen Studie 38 % der befragten Jugendlichen 
(n = 1.700, Altersspanne 10 bis 19 Jahre) an, dass sie im Internet gegen 
ihren Willen nach sexuellen Themen gefragt worden seien, 11 % seien 
um Nacktfotos gebeten worden und 8 % seien zu sexuellen Handlungen 
vor der Webcam aufgefordert worden (Katzer & Fechtenhauer, 2007). 
Eine Studie des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltfor-
schung der Universität Bielefeld (Sitzer, Marth, Kocik & Müller, 2012) 
hat ebenfalls die Häufigkeit sexuell belästigenden Verhaltens im Internet 
erfasst. Eingeschlossen werden konnten 1.881 Kinder, Jugendliche und 
Heranwachsende (54 % weiblich) im Alter von 11 bis 24 Jahren. Von die-
sen berichteten 2,9 % der Mädchen und 2,1 % der Jungen, in den letzten 
drei Monaten schon einmal zu sexuellen Handlungen im Internet aufge-
fordert worden zu sein, 1,2 % der Mädchen und 2,3 % der Jungen gaben 
an, so etwas in den letzten drei Monaten selber getan zu haben. Interes-
sant ist, dass die Raten von realem Bullying gegenüber Cyberbullying 
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deutlich höher zu liegen scheinen. So gaben insgesamt 5,6 % der Befrag-
ten an, sexuell körperlich belästigt worden zu sein und 11,4 % verbal se-
xuell belästigt worden zu sein. So scheint insgesamt unmittelbare sexuelle 
Belästigung nach wie vor von größerer Bedeutung zu sein als sexuelle 
Belästigung über neue Medien (Allroggen, Rau & Fegert, 2014). Eine 
qualitative Interviewstudie, die 160 Jugendliche (50 % weiblich) im Alter 
zwischen 16 und 19  Jahren zum Thema Sexualität befragte, kommt 
zudem zu dem Schluss, dass es den Jugendlichen durchaus gelingt, ver-
antwortungsvoll und kritisch mit Themen wie Pornografie im Internet 
umzugehen und die Möglichkeiten der neuen Medien eher als Ergänzung 
zu bestehenden realen Beziehungen angesehen werden (BZgA, 2013). 
Insgesamt ist die Studienlage, welchen Einfluss die frühe Konfrontation 
mit sexuellen Medien auf das Sexualverhalten Jugendlicher hat, noch wi-
dersprüchlich ( Brown & L’Engle, 2009; Steinberg & Monahan, 2010). 
Allerdings scheint es, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Kon-
sum gewalthaltigen pornografischen Materials und sexueller Gewalt gibt, 
nicht jedoch zwischen dem Konsum allgemeiner Pornografie und sexu-
ell aggressivem Verhalten (Ybarra, Mitchell, Hamburger et al., 2011; 
Ybarra et al., 2011).

Ob die neuen Medien in Bezug auf die Sexualentwicklung damit einen 
eher negativen oder positiven Einfluss haben, muss zum jetzigen Zeit-
punkt noch offen bleiben. So ist neben den o. g. Gefahren auch denkbar, 
dass die virtuelle Welt sich auch als Erlebnisraum für Kinder und Jugend-
liche entwickelt, sexuelle Erfahrungen zu machen und Wissen zu sam-
meln, ohne sich dem Risiko eines realen Kontaktes auszusetzen (Weller, 
2011).

1.4 Kontexte sexuellen Missbrauchs

Um besser zu verstehen, unter welchen Bedingungen sexueller Miss-
brauch stattfindet, wird häufig zwischen innerfamiliärem und extrafami-
liärem Missbrauch unterschieden. Befragungen Betroffener zeigen, dass 
60 bis 90 % der Betroffenen die Täter aus ihrer Familie bzw. aus ihrem 
sozialen Nahraum kennen und dass nur eine Minderheit von fremden Per-
sonen missbraucht wurde ( Cohen & Mannarino, 2000; Finkelhor, Hota-
ling, Lewis & Smith, 1990). Dabei gibt es Hinweise darauf, dass Mäd-
chen ein höheres relatives Risiko für sexuelle Viktimisierungen innerhalb 
der eigenen Familie und Jungen für Viktimisierungen in Institutionen 
haben (Wetzels, 1997). Dies ist jedoch vor dem Hintergrund zu sehen, 
dass Jungen häufiger als Mädchen institutionell in Internaten oder Heimen 
untergebracht werden. Eine Übersicht zu sexuellem Missbrauch innerhalb 
von Familien bietet eine Expertise von Zimmermann und Kollegen (2011). 
Dass sexuelle Übergriffe innerhalb pädagogischer Einrichtungen eine hohe 
Prävalenz aufweisen, zeigte eine Untersuchung des Deutschen Jugend-
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instituts (Helming et al., 2011), zusammenfassend auch mit einer Abschät-
zung der wahrscheinlichen Häufigkeit von Missbrauch in Institutionen 
(Kindler & Fegert, 2015): Etwa 10 % der befragten Fachkräfte aus Hei-
men (N = 324) gaben an, sich in den vergangenen drei Jahren mit mindes-
tens einem Verdachtsfall von sexuellem Missbrauch durch eine an ihrer 
Institution beschäftigte Person auseinandergesetzt zu haben. Darüber hi-
naus berichteten 40 % von Verdachtsfällen von sexueller Gewalt zwischen 
Kindern und Jugendlichen in ihren Einrichtungen. Laut Schröttle et al. 
(2012) stellen zudem Kinder und Jugendliche mit Behinderung eine 
Gruppe dar, welche ein besonders hohes Risiko für sexuelle Viktimisie-
rung aufweist: Laut der repräsentativen Studie der Universität Bielefeld 
(N = 1.561) erlebte jede dritte bis vierte der befragten Frauen mit Behin-
derungen und Beeinträchtigungen in Kindheit und Jugend sexuelle Über-
griffe durch Erwachsene, Kinder oder andere Jugendliche (Schröttle 
et al., 2012). Des Weiteren zeigte sich, dass diese hohe Betroffenheit 
durch sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend sich in 21 bis 38 % der 
Fälle ins Erwachsenenleben fortsetzte.

1.5 Wer sind die Täter?

Die Ätiologie der Pädophilie ist noch weitgehend unklar. Ausgegangen 
wird davon, dass neben einer genetischen Prädisposition und neurobiolo-
gischen Veränderungen auch Konditionierungsprozesse und eigene Miss-
brauchserfahrungen eine Rolle spielen (Fromberger, Jordan & Müller, 
2013), wobei Umweltfaktoren gegenüber genetischen Faktoren wahr-
scheinlich eine weitaus bedeutsamere Rolle bei der Entstehung eines se-
xuellen Interesses an Kindern und Jugendlichen spielen. In einer aktuel-
len Studie mit männlichen Zwillingen (n = 3.967, Alter 21 bis 43 Jahre) 
wurde nur 14,6 % der Varianz des sexuellen Interesses an Kindern und Ju-
gendlichen unter 16 Jahren durch genetische Einflüsse erklärt (Alanko 
et al., 2013).

Täter, die sexuell aggressives Verhalten gegenüber Erwachsenen zeigten, 
berichteten im Vergleich zu erwachsenen Kindesmissbrauchern gemäß der 
Metaanalyse von Jespersen et al. (2009) deutlich seltener von einem eige-
nen erlebten Missbrauch (Odds Ratio 0,51), aber häufiger von körperlicher 
Misshandlung (Odds Ratio 1,43). Die Zusammenhänge zwischen sexu-
ell aggressivem Verhalten und eigenem Missbrauchserleben sind jedoch 
noch unklar und es muss betont werden, dass die meisten Opfer von se-
xuellem Missbrauch nicht zu Tätern werden. Wichtige Faktoren stellen 
aber Ausmaß und Schwere des erlebten Missbrauchs sowie ungünstige 
familiäre Faktoren dar (Burton et al., 2002; Salter et al., 2003).

Auf neurobiologischer Ebene werden verschiedene Mechanismen der 
Entstehung der Pädophilie diskutiert. Einerseits wird bei Pädophilie von 
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einer Beeinträchtigung der Exekutivfunktionen aufgrund von Defiziten 
im frontalen Kortex ausgegangen, die mit einer Beeinträchtigung der Im-
pulskontrolle einhergehen, andererseits auch von Störungen im Bereich 
des temporolimbischen Systems, die mit Störungen des Sexualtriebes 
und der sexuellen Präferenz einhergehen (Cohen et al., 2002). Aber auch 
Störungen der funktionellen Konnektivität, also der Verschaltung der ein-
zelnen Bereiche, werden ursächlich diskutiert (Cantor et al., 2008).

In diesen unterschiedlichen Befunden spiegeln sich möglicherweise auch 
unterschiedliche Typen von pädophilen bzw. Missbrauchstätern wider 
(Berner, 2013). So wird häufig zwischen einem fixierten Tätertyp, einem 
regressivem Tätertyp und einem soziopathischen Tätertyp unterschieden 
(Cohen & Grebchenko, 2009; Simkins et al., 1990). Der sogenannte fi-
xierte Täter zeige bereits früh in seiner Entwicklung ein Interesse an 
präpubertären Kindern und vermeide sexuelle Kontakte zu Gleichaltri-
gen bzw. Erwachsenen. Zudem bestehe eine starke Identifikation mit den 
kindlichen Opfern und er glaube häufig, Kinder besonders gut zu verste-
hen. Dieser Typ entspreche am ehesten der Pädophilie der o. g. Klassifi-
kationssysteme. Der regressive Tätertypus hingegen zeige eine primäre 
sexuelle Orientierung für Erwachsene, kompensiere aber konflikthafte 
Beziehungen zu diesen durch sexuelle Kontakte zu Kindern. Soziopathi-
sche Täter zeigten sexuelle Übergriffe gegenüber Kindern eher in Zu-
sammenhang mit sadistisch-aggressiven Handlungen, die im Mittelpunkt 
stehen. Knight und Prentky (1990) wiederum unterscheiden Missbrauchs-
täter einerseits anhand des Ausmaßes ihrer sexuellen Fixierung auf Kin-
der und ihrer sozialen Kompetenz (Achse I), andererseits anhand der Häu-
figkeit und Intensität ihrer sexuellen Kontakte zu Kindern sowie des 
Ausmaßes an körperlicher Gewalt, das sie den Kindern zugefügt haben 
(Achse II).

Sexueller Missbrauch kommt aber auch in Zusammenhang mit psychi-
schen Erkrankungen wie manischen oder schizophrenen Störungen sowie 
organischen psychischen Störungen (Fromberger et al., 2013) vor, die 
mit einer verminderten Impulskontrolle oder wahnhaftem Erleben ein-
hergehen. Als Differenzialdiagnose einer Pädophilie werden im DSM-5 
neben einer antisozialen Persönlichkeitsstörung und Substanzmissbrauch 
auch Zwangsstörungen angesehen, bei denen ich-dystone Gedanken und 
Befürchtungen in Bezug auf eine Anziehung durch Kinder bestehen. Bei 
Jugendlichen mit geistiger Behinderung kann zum einen eine vermin-
derte Impulskontrolle sexuell übergriffiges Verhalten gegenüber Kindern 
begünstigen, andererseits auch Folge fehlender Kompetenzen in der Kon-
taktaufnahme zu Gleichaltrigen und damit einer Verschiebung sexueller 
Impulse auf Kinder sein.

Vergleicht man Täter, die sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigen, mit nicht 
delinquenten Personen oder nicht sexuell aggressiven Straftätern, so er-
gibt sich eine Reihe von Befunden. In einer Metaanalyse, die 89 Studien 
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einschloss, zeigte sich, dass Kindesmissbraucher sich von nicht sexu-
ell aggressiven Straftätern und nicht delinquenten Personen in Bezug 
auf zahlreiche Faktoren unterscheiden. So berichteten Kindesmissbrau-
cher häufiger von familiären Problemen einschließlich eigener Miss-
handlungs- und Missbrauchserfahrungen, häufiger von sexuellen Pro-
blemen sowie sexuelle Gewalt verstärkenden Kognitionen und von 
sozialen Defiziten. Im Vergleich zu nicht delinquenten Personen fanden 
sich bei Kindesmissbrauchern zudem häufiger sowohl internalisierende 
als auch externalisierende Verhaltensauffälligkeiten (Whitaker et al., 
2008).

Offen ist allerdings aufgrund der o. g. Metaanalyse die Frage, inwieweit 
sich Täter, die sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigen, von Tätern, die se-
xuelle Gewalt gegen Erwachsene zeigen, unterscheiden. Die Gruppe der 
Kindesmissbraucher wies im Vergleich zu übrigen Sexualstraftätern le-
diglich einige Unterschiede auf. So fanden sich weniger externalisierende 
Verhaltensauffälligkeiten und weniger aggressive Impulse sowie mehr 
Ängste, häufigere Depressionen und mehr Selbstwertprobleme. In Bezug 
auf sexuelle Probleme, familiäre Risikofaktoren, ungünstige Kognitionen 
oder soziale Defizite fanden sich hingegen keine Unterschiede (Whit aker 
et al., 2008).

Vergleicht man pädophile Täter mit nicht pädophilen Missbrauchstä-
tern, so zeigt sich, dass erstere mehr Opfer missbrauchen, mehr Miss-
brauchsdelikte begehen und jüngere Opfer wählen. Zudem kommt es 
häufiger zu einem vertrauensbildenden Kontaktaufbau im Vorfeld des 
Missbrauchs und seltener zu Drohungen gegenüber den Opfern (Dahle 
et al., 2014). Firestone et al. (2005) beschrieben mehr psychopatholo-
gische Auffälligkeiten bei Missbrauchstätern, deren Opfer jünger als 
6 Jahre alt waren, im Vergleich zu Tätern, deren Opfer zwischen 12 und 
16 Jahren alt waren.

Berücksichtigt man, ob es sich bei dem sexuellen Kindesmissbrauch um 
einen inner- oder extrafamiliären Übergriff handelt, so kommen Zimmer-
mann, Neumann und Celik (2011) in ihrer Expertise zu der Einschätzung, 
dass es wenige Hinweise darauf gebe, dass bei innerfamiliärem Miss-
brauch Pädophilie eine zentrale Rolle spiele, aber familiäre Probleme und 
Schwierigkeiten mit sozialen Beziehungen bedeutsam seien.

Unterschiede ergeben sich aber auch zwischen Tätern, die Kinder in 
Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit, z. B. in Jugendhilfeein-
richtungen oder in Schulen, missbrauchen und Missbrauchstätern au-
ßerhalb eines professionellen Umfeldes. Eine aktuelle Studie, bei der 
insgesamt 248 Missbrauchstäter eingeschlossen wurden, bestätigt dabei 
mehrere Befunde aus früheren Studien (Turner et al., 2014). So zeigten 
Missbrauchstäter aus dem professionellen Umfeld im Durchschnitt we-
niger psychopathische Züge als Täter, die Kinder außerhalb eines pro-
fessionellen Umfeldes missbrauchten, aber eine höhere Prävalenz für Pä-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus L. Goldbeck, M. Allroggen, A. Münzer, M. Rassenhofer und J. M. Fegert: Sexueller Missbrauch (9783801716806) © 2017 Hogrefe Verlag, Göttingen.


